
Hessische Staatskanzlei

Wiesbaden, den 31.Oktober 2025

Hessen Netzwerk Stiftungen

Aktuelle Maßnahmen der hessischen 
Engagementpolitik

GEMAcht fürs Ehrenamt und #deinehrenamt! 
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Überblick

• Hessen stärkt seit über 20 Jahren das 
Engagement und Ehrenamt durch eine Vielzahl 
an gezielten Maßnahmen

• Bürokratieentlastung ist ein zentrales Ziel der 
Hessischen Landesregierung 

• GEMA-Pakt und #deinehrenamt sind zwei 
Bausteine

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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GEMA-Pakt – Pauschale Lösung zugunsten  
ehrenamtlicher Vereine und Organisationen 

Seit dem 1. Januar 2025 stellt das Land Hessen 
jährlich bis zu 400.000 Euro zur Verfügung

• Förderung öffentlicher Veranstaltungen im 
Engagement

• Bürokratieabbau für ehrenamtliche 
Organisationen

• Finanzielle Entlastung möglichst vieler Formen des 
Engagements.  

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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GEMA-Pakt – Verlaufsüberblick 

Aktuelle Bilanz: 
Über 1.900 Nutzer mit einem Volumen von ca. 200.000 EURO (September 2025) 

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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GEMA-Pakt – Grundlagen

• Wer profitiert?
Der GEMA-Pakt gilt für Vereine und ehrenamtliche Organisationen 
unabhängig von der Organisationsform mit Sitz in Hessen.

• Kein Eintritt
Die Veranstaltung darf keine kommerziellen Ziele haben.

• Veranstaltungsgröße
Feiern und Feste in Räumen oder im Freien mit einer Größe von maximal 
500m².

• Vier Veranstaltungen im Jahr 
Das Land Hessen übernimmt die Kosten von bis zu vier Veranstaltungen/Jahr

• GEMA-Tarife 
Erfasst sind M-V, 
  U-V und 
  U-ST Tarif

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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GEMA-Pakt – Grundlagen

• Verfahren 
– Keine Antragstellung notwendig
– online Registrierung bei der GEMA
– online Anmeldung der Veranstaltung
 
 Keine Rechnungsstellung mehr an die Organisation

Details und FAQ unter www.deinehrenamt.de/Gema-Pakt

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei

http://www.deinehrenamt.de/Gema-Pakt
http://www.deinehrenamt.de/Gema-Pakt
http://www.deinehrenamt.de/Gema-Pakt


7

GEMA-Pakt – Verbändelösung 

• Erfasst Dach- oder Landesverbände mit eigenen 
Pauschalverträgen mit der GEMA zugunsten ihrer 
Mitgliedsvereine. 

• Das Land Hessen übernimmt bis zu 90% der 
GEMA-Kosten, die der Verband für seine Vereine 
bezahlt hat. 

• Verband muss Antrag bei der Hessischen 
Staatskanzlei stellen. 

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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#deinehrenamt – Ziel und Zweck

• Förderrichtlinie zur Unterstützung bürgerschaftlichen 
Engagements.

• Ziel ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen und die 
Stärkung der Anerkennungskultur.

• Gefördert werden Projekte, Initiativen und Vorhaben zur 
Gewinnung, Begleitung, Weiterbildung und Anerkennung 
von Engagierten.

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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#deinehrenamt – Förderinhalte 

• Maßnahmen zur Gewinnung von Engagierten 
(Ehrenamtstage, Öffentlichkeitsarbeit)

• Aufbau regionaler Ehrenamtsstrukturen (z. B. 
Freiwilligenzentren)

• Fachforen, Tagungen, Workshops, Netzwerktreffen

• Anerkennung und Würdigung (z. B. Helferfeste, Jubiläen)

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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#deinehrenamt – Förderinhalte 

• Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit im Ehrenamt

• Projekte und Maßnahmen zum Bürokratieabbau

• Nachwuchsförderungen

• Zukunftsfähigkeit der Organisation

• Projekte rund um den Ehrentag 2026

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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#deinehrenamt – Rahmenbedingungen 

• Antragsberechtigt: Vereine, Stiftungen, Verbände, 
gGmbHs, Kommunen und Initiativen 

• Förderhöhe: bis zu 30.000 € pro Projekt, Laufzeit bis 
3 Jahre

• Eigenanteil: mind. 10 % der Projektkosten

• Antragstellung: online unter 
www.deinehrenamt.de/Förderprogramme 

• Antragsfrist: 15. Februar bis zu 15. November
Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei
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#deinehrenamt  - Vereinfachungen

Die wichtigsten Vereinfachungen im Überblick:

• Private Initiativen sind ohne Träger antragsberechtigt

• die Antragsstellung erfolgt online

• mit Antragsstellung darf mit dem Projekt begonnen werden

• Förderungen bis zu 1.000 Euro werden unmittelbar ausgezahlt, ein 

Mittelabruf ist nicht mehr nötig 

• Förderungen bis zu 1.000 Euro ist nur die Vorlage einer Empfangsbestätigung 

notwendig- es bedarf keines Verwendungsnachweises mehr

 Wichtige Hinweise unter: Förderprogramme- Dein Ehrenamt

Freitag, 31.Oktober 2025

Hessische Staatskanzlei

https://www.deinehrenamt.de/foerderprogramme
https://www.deinehrenamt.de/foerderprogramme
https://www.deinehrenamt.de/foerderprogramme
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